




IV. Gebühren für Ausgrabungen:

1. Für die Ausgrabung einer Jeiche das Fünffache der Gebühr von 111.1

2. Für die Ausgrabung einer Asche das Zweifache der Gebühr von 111.2

V. Friedhofsunterhaltungsgebü�r:

Friedhofsunterhaltungsgebühren für ein Jahr- je Grabbreite -
nicht für Grabstätten im Rasenfeld 

VI. Grabpflege und Erdarbeiten)

25,00€ 

Die Kosten für die Anlage und Pflege von Grabstätten sowie für die Ausführung von 
Erdarbeiten richten sich nach den jeweiligen ortsüblichen Preisen und Löhnen. 
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§7
Zu ätzliche Leistungen 

Für besondere zusätzliche Leistungen, die im Gebührentarif nicht vorgesehen sind, 
setzt der Kirchenvorstand die zu �ntrichtende Vergütung von Fall zu Fall nach dem 
tatsächlichen Aufwand fest. 

§8
Schlussbestimmungen 

(1) Diese FriedhofsgebührensatzJng tritt am 01.01.2008 nach der öffentlichen
Bekanntmachung in Kraft.

(2) Mit Inkrafttreten dieser Friedhotsgebührensatzung tritt die bisherige
Friedhofsgebührensatzung vom 11.02.2005 außer Kraft.

Der Kirchenvorstand 
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gez. Vorsitzender
.............................

Siegel
gez. Mitglied
.....................

Siegel______XXXXX
___






